
17. Aufbewahrung digitaler
Unterlagen bei Bargeschäften

seit 01.01.2002

Datenverarbeitungssystem

jederzeit verfügbar

unverzüglich lesbar

maschinell auswertbar aufzubewahren

dBAse

Access

Excel

Organisationsunterlagen
Bedienungsanleitung

Programmmieranleitung

Feststellungslast liegt beim Steuerpflichtigen

Verdichtung der Daten ist nicht zulässig!

Ausgedruckt Form reicht nicht aus!

ggf. Speicherung auf einen externen
Datenträger möglich

EInsatzort und Zeitraum sind zu protokollieren

z.B. bei einen Taxameter und Wegstreckzähler,
das Auto

Seite 63 Script im einzelnen

Es muss einen Aufteilung zwischen bar und
unbar erfolgen können

Gerät nach der Bauart nicht möglich ist Übergangsfrist bis 31.12.2016

Altgeräte, die nach der Bauart die
Voraussetzungen nicht erfüllen können bis 31.12.2016 genutzt werden

Existenzgründer können somit jede Kasse
kaufen Kasse ist nicht aufrüstbar

Gewähr der Vollständigkeit über die
Tageseinnahmen gegeben ist

Tagesendsummenbonds

fortlaufende Nummer

nach Steuersätzen unterteilt

Name des Unternehmers

Datum des Abrufs

Zahlungsart

Endgeltsminderungen

Auch bei EDV-Kassen müssen tägliche
Aufzeichnungen geführt werden

Kassensturz

Der Prüfer muss in der Lage sein, den
Sollbestand lt. Aufzeichnungen mit en

Istbestand zu vergleichen.

nicht gegeben

hoher buchmäßiger Kassenbestand

Wechselgeldbestand wird nicht berücksichtigt

Geldverschiebungen zwischen mehreren
Kassen werden nicht festgehalten

Aufzeichnung am nächsten Tag nur wenn zwingende Gründe vorliegen

Steuerberater erstellt Kasse im Nachhinein

ist nicht aussreichend!

somit Mangel in der Buchhaltung

Einnahmenüberschussrechnung

Kassensturz nicht erforderlich

Kasseneinnahmen und Kassenausgaben
müssen täglich festgehalten werden

Schein und Münzen sind exakt zu zählen

Scheck sind kein Bargeld somit extra führen
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